
 

 

Regelung der Schulwanderungen und Schulfahrten („Wanderwoche“) 
 

gemäß Abs. II.2 d. Erlasses ‚Schulwanderungen u. Schulfahrten‘ in aktuell gült. Fassung u. Beschluss d. Schulkonferenz 
 

Jgst. Organisationsform Zielort / max. Radius Kostenlimit Anmerkungen 

5   
Tagesaktionen 

innerhalb Hessens  
o. eines vgl. 
Aktionsradius‘ 

max. € 60,-  

6 
    
Sozialtraining Weidenhausen 
(o.ä. Zielort), Tagesaktionen 

innerhalb Hessens  
o. eines vgl. 
Aktionsradius‘ 

max. € 200,- Die Sozialtrainingstage sind im Schulprgramm  
als Teil des sozialen Lernens verankert.  

7  
Tagesaktionen 

innerhalb Hessens  
o. eines vgl. 
Aktionsradius‘ 

max. € 100,-   

8   
Wochenfahrt 

innerhalb Hessens  
o. eines vgl. 
Aktionsradius‘ 

max. € 200,-  
(bei langfristigem An-
sparen max. € 400,- ) 

 

9  
Tagesaktionen 

innerhalb  
Deutschlands max. € 100,-   

 
10 

  
Wochenfahrt 

innerhalb  
Deutschlands 

max. € 200,-  
(bei langfristigem An-
sparen max. € 400,- ) 

Fahrten ins europ. Ausland können in Kl.10 ge- 
nehmigt werden, sofern die Unterbringung in Gast-
familien erfolgt u. die Fahrtenleitung Fachlehrkraft 
d. entsprechenden Fremd- bzw. Landessprache ist.

E1/2  
Tagesaktionen 

innerhalb  
Deutschlands max. € 150,-  Es kann in der SII zusätzlich zur  

Studienfahrt in Q3/4 eine weitere  
mehrtägige Studienfahrt in die ost- 
deutschen Bundesländer stattfinden. 
max. € 200,-  
 Q1/2  

Tagesaktionen 

innerhalb  
Deutschlands max. € 150,-  

Q3/4   
Studien-Wochenfahrt 

innerhalb 
Europas 

max. € 300,-  
(bei langfristigem An-
sparen max. € 600,- ) 

 

 

 Die folgenden Wanderwoche Termine sind festgelegt:   
 Schuljahr 2022/23: 26.09. – 30.09.2022    Schuljahr 2023/24: 25.09. – 29.09.2023 
 Schuljahr 2024/25: 23.09. – 27.09.2024    Schuljahr 2025/26: 22.09. – 26.09.2025 (voraussichtl.) 

 Sowohl ein- wie mehrtägige Schulwanderungen und -fahrten sind vom Schulleiter vor Vertragsabschluss zu genehmigen. 
 Aus Sicherheitsgründen oder pädagog. Erwägungen sind folgende Unternehmungen nicht genehmigungsfähig: Fahrten in 

Vergnügungs-/Freizeit-/Lasertag-Parks, Besuche von „Jumphouses“, Verkostungen alkoholischer Produkte, Übernach-
tungen im Schulgebäude. Grundsätzlich sollen alle Wanderungen und Fahrten einen unterrichtlichen Bezug und/oder 
einsichtigen pädagogischen Zweck verfolgen.  

 Darüber hinaus sind alle diesbezüglichen Bestimmungen der VO über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler  sowie 
des Erlasses ‚Schulwanderungen und Schulfahrten‘ in den jeweils gültigen Fassungen zu berücksichtigen. 

 Weitere eintägige Fachexkursionen, Unterrichtsgänge etc. außerhalb der Wanderwoche, für welche die genannten 
Regelungen entsprechend gelten, können bei der Schulleitung unter Berücksichtigung des Schuljahres-Terminplans 
beantragt werden.  

 Für Schüleraustauschfahrten gelten gesonderte Bestimmungen. 
 Abweichungen von den o.g. Regelungen können in begründeteten Ausnahmefällen nur nach schriftlicher Antragstellung an 

den Schulleiter im Rahmen der geltenden Rechtslage genehmigt werden. 
 Alle zur Planung, Genemigung und Durchführung nötigen Anträge und Vordrucke sind im Sekretariat erhältlich oder auf dem 

Schulserver „IServ“ unter: 
Dateien > Gruppen > Lehrer > Vorlagen, Formulare, Anträge > Schulfahrten  

 Aktuelle Regelungen zu Stornierungen, Beschränkungen von Zielorten (z.B. wg. Corona-Pandemie) sind zu beachten. 


